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Präambel  
 

Radfahren im Alltagsverkehr gewinnt in Hamburg eine immer größere Bedeutung. Die Bündnis-

partner begrüßen und fördern diese Entwicklung aus mehreren Gründen: Das Fahrrad ist 

praktisch und schnell, kostengünstig und flexibel. Es ist damit das ideale Fortbewegungsmittel 

für kurze und mittlere Wege und lässt sich gut mit anderen Verkehrsmitteln kombinieren. Wer 

mit dem Fahrrad statt mit dem Auto sein Ziel erreicht, verringert auch den Parkdruck. Immer 

mehr Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende setzen zudem auf elektrisch unter-

stützte Fahrräder und Lastenräder.  

Gute Voraussetzungen für das Verkehrsmittel Fahrrad tragen zur Lösung vieler aktueller und 

zukünftiger verkehrspolitischer und gesellschaftlicher Herausforderungen bei. Die Gesellschaft 

profitiert. Wer Rad fährt, lebt gesünder und senkt Gesundheitskosten. Radverkehr verbessert 

die soziale Teilhabe und die Familienfreundlichkeit der Stadt. Ein hoher Anteil des Radverkehrs 

am Gesamtverkehrsaufkommen entlastet Zentrums- und Wohnquartiere vom Kraftfahrzeug-

verkehr. Fahrten, die anstelle des motorisierten Individualverkehrs mit dem Rad zurückgelegt 

werden, dienen außerdem dem Klimaschutz, der Luftreinhaltung und der Lärmreduzierung. 

Gute Bedingungen für den Radverkehr sind im globalen Wettbewerb um Einwohner und 

Fachkräfte Indikatoren für eine lebenswerte Stadt. Damit wird ein zukunftsfähiges Radverkehrs-

system zu einem immer wichtigeren Standortfaktor.  

 

Vor diesem Hintergrund messen die Bündnispartner dem Radverkehr als Teil eines modernen 

Verkehrssystems einen hohen Stellenwert bei. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, Hamburg zu 

einer Fahrradstadt zu entwickeln. Dazu gehören eine ï möglichst auch für Pedelecs und 

Lastenfahrräder ï gut ausgebaute und ganzjährig sicher befahrbare Radverkehrsinfrastruktur 

sowie vielfältige Service- und Informationsangebote. Auch Pendler aus dem Umland brauchen 

gute Bedingungen. Komfortables und sicheres Fahrradparken soll in ganz Hamburg möglich 

sein ï idealerweise auch für Pedelecs und Lastenfahrräder. Merkmal einer Fahrradstadt ist 

eine Verkehrskultur der gegenseitigen Rücksichtnahme. Radfahrende fühlen sich als gleich-

rangige Verkehrsteilnehmer akzeptiert und willkommen. Gleichzeitig sind auch Radfahrende 

aufgefordert, Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern zu vermeiden und besonnen sowie 

entgegenkommend zu agieren. Dies gilt insbesondere auch gegenüber dem Fußverkehr. 

Gerade vor dem Hintergrund, dass Fahrräder schneller werden und mehr Platz benötigen, wird 

grundsätzlich eine stärkere Trennung zwischen Fuß- und Radverkehr angestrebt. Um den 

Radverkehrsanteil am Gesamtverkehrsaufkommen in Richtung 25 % zu steigern, sollen neue 

Fahrradnutzerinnen und -nutzer gewonnen werden. Die Partner wirken gemeinsam an der 

Umsetzung dieses Bündnisses mit und unterstützen konstruktiv und lösungsorientiert die 

vereinbarten Ziele.  

 

Dies vorausgeschickt, verständigen sich die beteiligten Behörden und Unternehmen auf 

folgende Maßnahmen und Vorgehensweisen in den Bereichen Infrastruktur, Service und 

Kommunikation:  
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I. Radverkehr als System ï Infrastruktur, Service und Kommunikation 
 

I.1 Ausbau des Veloroutennetzes ï das stadtweite Netz 

 

I.1.1 Allgemeines 

 

Das Hamburger Veloroutennetzkonzept umfasst 14 stadtweite Routen mit einer Gesamtlänge 

von ca. 280 km. Dieses bezirks- und stadtteilübergreifende Netz bündelt den Alltagsradverkehr 

möglichst auf verkehrsarmen Strecken und verbindet die Wohngebiete der inneren und 

äußeren Stadt mit den Stadtteilzentren und der City. Die Routen stellen das Grundgerüst des 

gesamtstädtischen Radverkehrsnetzes dar und bilden gleichzeitig das Rückgrat der bezirk-

lichen Netze. Ihr attraktiver Ausbau ist notwendig, um die Fahrradnutzung auf allen Ent-

fernungsklassen und damit den Radverkehr am Modal-Split in Richtung 25 % zu steigern.  

 

Velorouten sollen ganzjährig und ganztägig sicher, zügig und komfortabel befahrbar sein. Sie 

werden nach möglichst einheitlichen Grundsätzen ausgebaut, um große Radverkehrsmengen 

auf der Strecke und in den Knotenpunkten aufnehmen zu können. Die Fahrradwegweisung ist 

durchgängig und nach bundesweit gültigem Standard gestaltet. Angestrebt wird eine möglichst 

direkte Führung in städtebaulich oder landschaftlich attraktiver Umgebung bei gleichzeitiger 

Gewährleistung der sozialen Kontrolle. 

 

Die Routen verlaufen vielfach im Nebenstraßennetz sowie teilweise auch in Grün- und Land-

schaftsbereichen. Wegen der vorhandenen Hamburger Stadtgeographie (sternförmig auf das 

Zentrum ausgerichtete Straßenverläufe) ist aber auch die Führung entlang stärker befahrener 

Straßen teilweise unumgänglich. Dort sind in der Regel eigene Radverkehrsführungen (Rad-

wege, Radfahrstreifen, Schutzstreifen) erforderlich.  

 

Die Velorouten sind zum großen Teil bereits befahrbar. Ihr Ausbauzustand ist jedoch teilweise 

nicht an den Verkehrsbedürfnissen des Radverkehrs ausgerichtet. Die Radverkehrsanlagen im 

Streckenverlauf sind häufig veraltet. Handlungsbedarfe bestehen insbesondere bei straßen-

begleitenden Radverkehrsanlagen, bei selbstständig geführten Radwegen in Grün- und Land-

schaftsbereichen sowie im Zusammenhang mit zahlreichen Knotenpunkten. Die Knotenpunkte 

sind aus Sicht des Radverkehrs vielfach unkomfortabel und mit langen Wartezeiten verbunden. 

An stark frequentierten Stellen treten Kapazitätsprobleme zu Verkehrsspitzenstunden auf. Es 

gibt aber auch zahlreiche Abschnitte ohne Handlungsbedarfe.  

 

Routenverläufe durch Grün- und Landschaftsbereiche können im Sinne der angestrebten 

Erhöhung des Radverkehrsanteils sehr attraktiv sein, erfordern aber unter der Prämisse des 

Ziels ĂFahrradstadtñ zielf¿hrende Regelungen in Bezug auf Verkehrssicherung, Beleuchtung, 

Reinigung und Winterdienst. 

 

Über die Velorouten hinaus gibt es 14 Freizeitrouten. Hamburg liegt zudem im Schnittpunkt 

mehrerer überregionaler Radfernwege. 
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I.1.2 Ausgangssituation und Ziel 

 

Die Bündnispartner haben sich zum Ziel gesetzt, das Veloroutennetz bis zum Ende der 21. 

Legislaturperiode im Jahr 2020 herzurichten. Bestandteil des Veloroutennetzes sind auch 

attraktive Querungsmöglichkeiten der Norderelbe im Bereich der Neuen Elbbrücke und des 

Alten Elbtunnels.   

 

Von dem ca. 280 km umfassenden Netz gelten ca. 80 km als fertiggestellt. Bei den übrigen ca. 

200 km ist der jeweilige Ausbaubedarf zu überprüfen und im Detail festzulegen. Eine Bestands-

aufnahme und Aussage darüber, welche einzelnen Veloroutenabschnitte noch fertigzustellen 

sind, soll mit der Stellungnahme des Senats zum Bürgerschaftlichen Ersuchen Drs. 21/898 

ĂHamburg wird Fahrradstadtñ vorgelegt werden. Hierbei können weitere Radverkehrsachsen 

aufgenommen und geplante Routen in ihrem Verlauf weiter optimiert werden. Das Velorouten-

Planungsnetz ergibt sich aus Bild 1.  

 

 
Bild 1: Velorouten-Planungsnetz 

 

Die Velorouten gliedern sich in eine Vielzahl von Abschnitten, für die unterschiedliche Wege-

baulastträger zuständig sind (Bezirksämter, BWVI, Hamburg Port Authority, HafenCity 

Hamburg GmbH). 
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I.1.3 Umsetzungsprozess  

 

Um eine effiziente Realisierung und einen weitgehend einheitlichen Ausbauzustand zu ge-

währleisten, soll der Umsetzungsprozess auf Basis eines besonderen Modells erfolgen (siehe 

Bild 2). Kernbestandteil ist ein zentraler Projektsteuerer, mit dessen Hilfe ein wesentlicher 

Beitrag zur Schaffung der erforderlichen Arbeitskapazitäten geleistet werden soll. Die Auftrag-

geberfunktion und die Bauherrenkernleistungen verbleiben bei den originär zuständigen Stellen. 

Der Projektsteuerer soll den Umsetzungsprozess einschließlich der zeitlichen und finanziellen 

Steuerung zentral überwachen und für den jeweiligen Federführer Tätigkeiten wie die unter-

schriftsreife Erstellung von Unterlagen für die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen 

für die einzelnen Routen sowie die Organisation, Vor- und Nachbereitung von Terminen über-

nehmen. Außerdem übernimmt der Projektsteuerer mit einer kontinuierlichen Fortschreibung 

der relevanten Informationen einen wesentlichen Teil des Berichtswesens gegenüber der Rad-

verkehrskoordinatorin (siehe II.6). Die Einzelheiten einschließlich eines Controllings werden im 

Zuge der Leistungsbeschreibung für den Projektsteuerer durch den LSBG im Auftrag der BWVI 

und in Abstimmung mit den Bezirksämtern konkretisiert. 

 

 
Bild 2: Modell für den Ausbau der Velorouten 

 

Die Bezirksämter übernehmen grundsätzlich die vollständige Federführung für die Routen-

abschnitte auf ihrem Gebiet ï unabhängig davon, ob es sich um Hauptverkehrs- oder Bezirks-

straßen handelt. Hierüber werden die bezirklichen Gremien in den Planungsprozess ein-

bezogen. Sofern sich auf den jeweiligen Routenabschnitten Teile in der Zuständigkeit der 






























